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Jahresabschluss der Flughafen Magdeburg GmbH zum 31.12.2018 

1. Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WSLP GmbH geprüfte und mit einem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der Flughafen
Magdeburg GmbH für das Geschäftsjahr 2018 mit einer Bilanzsumme in Höhe von
7.749.861,72 EUR und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 193.386,50 EUR wurde von
der Gesellschafterversammlung am 18.09.2019 festgestellt.

2. Der Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von 193.386,50 EUR wird mit den von der
Landeshauptstadt Magdeburg erhaltenen Betriebskostenzuschüssen in Höhe von
99.800,00 EUR verrechnet und der verbleibende Jahresfehlbetrag in Höhe von 93.586,50
EUR zusammen mit dem vorgetragenen Verlustvortrag in Höhe von 396.797,64 EUR auf
neue Rechnung vorgetragen.

09.10.2019 
Datum 

Zimmermann 
Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen 

„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 

Dr. Trümper 
Oberbürgermeister 

Ersatzbekanntmachung: 

Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 

Geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht der Flughafen Magdeburg GmbH zum 
31.12.2018 

Die ersatzbekanntgemachten Unterlagen (geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht) liegen 
in der Zeit vom 04.11.2019 bis 12.11.2019 in den Räumen der Beteiligungsverwaltung des 
Dezernates Finanzen und Vermögen, Julius-Bremer-Straße 8, aus und können dort von jeder 
und jedem Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden.  

Dr. Trümper 
Oberbürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der Widmung von einer Straße im B-Plan-Gebiet 431-
1A/3. Änderung „Ottersleber Chaussee/Am Hopfengarten“   
 

 

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom  
06. Juli 1993, zuletzt geändert am 16. März 2011 (GVBl. LSA S. 492,520), ergeht folgende 
straßenrechtliche Entscheidung: 
 
In der Landeshauptstadt Magdeburg wird der neu gebaute Straßenabschnitt (sh. Tabelle)  
zur Gemeindestraße im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 3 StrG LSA mit sofortiger Wirkung für den 
öffentlichen Verkehr gewidmet. Die Verkehrsfläche ist in seiner Benutzungsart auf den 
Anliegerverkehr beschränkt. 
 

Name von - bis Funktion(en) Länge 

1. Karen-Fredersdorf-
Straße 

Karen-Fredersdorf-Straße 
Nr. 43 – Karen-Fredersdorf-
Straße Nr. 2 

Anliegerstraße  
 

416 m 
 
 

2. Karen-Fredersdorf-
Straße 

zwischen Karen-
Fredersdorf-Straße Nr. 27 – 
Karen-Fredersdorf-Straße 
Nr. 29 

Gehweg  
 

35 m 
 
 

 
Träger der Straßenbaulast ist die Landeshauptstadt Magdeburg. Die Pläne, aus denen 
Länge/Breite der gewidmeten Flächen ersichtlich sind, liegen während der Dienstzeiten bei 
der Landeshauptstadt Magdeburg – Tiefbauamt – An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg, 4. 
Etage, zur Einsicht aus. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Gegen diese Widmung der Landeshauptstadt Magdeburg kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg, schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
 
Die Klage muss die Klägerin oder den Kläger, die Beklagte oder den Beklagten sowie den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder Abschrift 
beigefügt werden. 
 
Falls die Klage schriftlich oder zu Protokoll erhoben wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften 
beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können.  
 
Falls die Klage in elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. Sie sind bei der elektronischen Poststelle des 
Verwaltungsgerichtes Magdeburg über die auf der Internetseite www.justiz.sachsen-anhalt.de/erv bezeichneten 
Kommunikationswege einzureichen. Die rechtlichen Grundlagen hierfür sowie die weiteren technischen 
Anforderungen sind unter der vorgenannten Internetseite abrufbar 

 
Magdeburg, den 09.10.2019 
 
i.A. 
 
 
gez. Gebhardt 
 
 

Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht 
 
 

Dr. Trümper 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des 3. Entwurfs der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 178-4B „Südlich Hafenstraße“ 
________________________________________________________________________ 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat auf seiner Sitzung am 17.10.2019 
beschlossen: 

1. Der 3. Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 178-4B „Südlich Hafenstraße“
und die Begründung werden in der vorliegenden Form gebilligt.

2. Der 3. Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 178-4B „Südlich Hafenstraße“
und die Begründung sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich
auszulegen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich
bekannt zu machen.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3
BauGB über die öffentliche Auslegung zu benachrichtigen. Die von der Änderung des
Entwurfs berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind erneut
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB zu beteiligen.

Magdeburg, den 23.10.2019 

gez. 
Dr. Trümper  Landhauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister Dienstsiegel  

Hinweise: 

1. Der 3. Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 178-4B „Südlich
Hafenstraße“ mit dem Stand Juli 2019, die Begründung mit dem Juli 2019, das
Schalltechnische Gutachten vom 18.12.2018 sowie die vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen der Unteren Bodenschutzbehörde vom
27.10.2016 und der Landesanstalt für Altlastenfreistellung des Landes Sachsen-
Anhalt vom 23.02.2010 liegen

vom 04.11.2019 bis 04.12.2019 

im Internet unter www.magdeburg.de/Auslegungen sowie im Baudezernat, 
Informationsbereich (Pförtner) und im Stadtplanungsamt Magdeburg, An der 
Steinkuhle 6, zu den Dienstzeiten (Montag, Mittwoch und Donnerstag von  
08.00-15.00 Uhr, Dienstag von 08.00-17.30 Uhr und Freitag von 08.00 -12.00 Uhr) 
öffentlich aus.   

2. Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum
Bebauungsplanentwurf schriftlich oder während der Dienststunden im
Stadtplanungsamt zur Niederschrift, oder

- durch E-Mail mit qualifizierter Signatur nach dem Signaturgesetz an:
poststelle@stadt.magdeburg.de, oder

- durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach
dem De-Mail-Gesetz an: info@magdeburg.de-mail.de

vorgebracht werden. 
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Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

3. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des
Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO in Verbindung mit Art. 6 Abs. 3 lit. b DSGVO und
§ 3 Baugesetzbuch (BauGB). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
der „Datenschutzinformation im Rahmen der Bauleitplanung“, die mit ausliegt.

Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 

Magdeburg, den 23.10.2019 

gez. 
Dr. Trümper  Landhauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister Dienstsiegel  
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Stand des Stadtkartenauszuges: 02/2018

Ausschnitt aus der topographischen Stadtkarte M 1:10 000

Bezeichnung: Südlich Hafenstraße 

Bebauungsplan Nr. 178 - 4B 1.Änderung                DS0304/19 Anlage 1

Räumlicher Geltungsbereich zum Bebauungsplan Nr. 178-4B umgrenzt:

Kozlowski-Straße verlaufenden Parallele.

von einer mit 6 m Abstand östlich zur Bordanlage der Fahrbahn der Theodor-- im Osten:

und deren östlicher Verlängerung, alles Flur 274);

10139, Südgrenze des Flurstückes 10135, Nordgrenze des Flurstückes 1520/122 

von der Nordgrenze der Peter-Paul-Straße (Nordgrenze der Flurstücke 1049/116, - im Süden:

(Flur 275), 10235, 10236, 17/1, 10216, 1081/20, 1079/21, 1080/21 (Flur 276);

1043/113, 113/3, 1385/113 (Flur 274), 10293, 10291, 10289 (Flur 276), 10376 

von der Ostgrenze der Rogätzer Straße (Ostgrenze der Flurstücke 1351/113, - im Westen:

von der Nordostgrenze des Flurstückes 10074 der Flur 276);

ostgrenze der Flurstücke 10203 und 10200 und deren östlicher Verlängerung, weiter 

östlichen Verlängerung der Südgrenze des Flurstückes 21/4, Flur 276 über die Nord-

von der Südgrenze der Hafenstraße (Südgrenze der Flurstücke 21/5, 21/4 und der - im Norden:

Lageplan  zum  3. E n t w u r f  der  1. Änderung
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Bekanntmachung der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 258-3 „Heumarkt“ 
__________________________________________________________________________ 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 22. August 2019 
beschlossen:  

1. Gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 und § 2 Abs.1 Satz 1 BauGB soll für das Gebiet, welches
umgrenzt wird:

- Im Norden:  vom Ufer der Alten Elbe entlang der Nordseite der Brückstraße bis zur
Einmündung der Straße Am Charlottentor, 

- Im Osten: von der westlichen Grenze des Bebauungsplanes Nr. 254-1  
  Zuckerbusch Westseite“, über die Kanonenbahn entlang der  
Westgrenze der Grundstücke Zuckerbusch 17, 17b, 17c und d, 

- Im Süden: durch die Nordseite der Straße Zuckerbusch und der
Alwin-Brandes-Straße, 

- Im Westen: durch die Westseiten der Büchnerstraße und der Turmschanzenstraße

ein Bebauungsplan aufgestellt werden. 

Das in seiner Begrenzung vorstehend beschriebene Gebiet ist im beiliegenden 
Lageplan, welcher Bestandteil dieses Beschlusses ist, dargestellt. 

2. Es werden folgende Planungsziele angestrebt:

- städtebauliche Neuordnung aufgrund des Verkehrsbauvorhabens
„Ersatzneubau Strombrückenzug“

- Entwicklung von Misch- und Wohngebieten sowie der zugehörigen
verkehrlichen, freiraumplanerischen und sozialen Infrastruktur

- Erhalt der Kleingartenanlage „Am Zuckerbusch“

Der Flächennutzungsplan weist die Fläche als Misch- und Wohnbaufläche sowie 
Fläche für Gemeinbedarf aus.  
Das Vorhaben entspricht den Darstellungen im Flächennutzungsplan der 
Landeshauptstadt Magdeburg.  

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB soll nach
ortsüblicher Bekanntmachung durch 14-tägige Offenlegung des
Aufstellungsbeschlusses, begleitet durch Sprechstunden während der Dienstzeiten,
im Stadtplanungsamt Magdeburg, und durch eine vor Ort durchzuführenden
Bürgerversammlung erfolgen.

Magdeburg, den 23.10.2019 

gez. 
Dr. Trümper  Landhauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister Dienstsiegel  

Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 

Magdeburg, den 23.10.2019 

gez. 
Dr. Trümper  Landhauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister Dienstsiegel  
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Bezeichnung: Heumarkt                                        DS0614/18 Anlage 1

Lageplan zum  A u f s t e l l u n g s b e s c h l u s s

Bebauungsplan Nr. 258 - 3

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 258-3 umgrenzt:

durch die Westseiten der Büchnerstraße und der Turmschanzenstraße.- im Westen:

durch die Nordseiten der Straße Zuckerbusch und der Alwin-Brandes-Straße, - im Süden:

17b, 17c und d, 

über die Kanonenbahn entlang der Westgrenze der Grundstücke Zuckerbusch 17, 

von der westlichen Grenze des Bebauungsplanes Nr. 254-1 „Zuckerbusch Westseite“, - im Osten:

der Straße Am Charlottentor, 

vom  Ufer der Alten Elbe entlang der Nordseite der Brückstraße bis zur Einmündung - im Norden:  

48,3

42
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Bekanntmachung des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, 

Dezernat – 33 Besondere Verfahrensarten 

zur Zulassung des vorzeitigen Beginns zur Durchführung von Maßnahmen zur 

Vorbereitung der Aufhaldung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für die 

Zulassung des Rahmenbetriebsplanes Haldenkapazitätserweiterung II (römisch Zwei) 

Werk Zielitz 

und zur Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse zur bauzeitlichen 

Grundwasserhaltung im Bereich der Pumpstation PS 30 und in Teilbereichen der 

Abstoßleitung sowie zur Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser im 

Bereich der Schieberstation, der Molchsende- und der Molchempfangsstation  

Gemäß § 5a Bundesberggesetz (BBergG) sowie § 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des 

Landes Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) i.V.m. § 74 Abs. 4 und Abs. 5 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) wird bekannt gegeben: 

Die K+S KALI GmbH, Werk Zielitz, gewinnt untertägig am Standort Kalisalze und produziert 

Kaliumdüngemittel sowie hochreines Kaliumchlorid für industrielle Anwendungen und in 

Lebensmittelqualität. Die hierbei anfallenden Rückstände werden am Standort aufgehaldet. 

Die Kapazität der zugelassenen Erweiterung der Rückstandshalde wird voraussichtlich 2020 

erschöpft sein. Zur Weiterführung des Betriebes über das Jahr 2020 hinaus bis zur 

Erschöpfung der Lagerstätte ist eine nochmalige Erweiterung der Haldenkapazität mit einer 

Flächeninanspruchnahme von deutlich mehr als 10 ha erforderlich. Insgesamt werden als 

Aufstandsfläche hierfür ca. 200 ha in Anspruch genommen, die vollständig mit Wald bestanden 

sind. Hinzukommen ca. weitere 10,8 ha für Infrastrukturmaßnahmen sowie ca. 18,9 ha für eine 

Stapelbeckenanlage für Haldenabwasser.  

Die K+S legte dem Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB) mit Schreiben vom 

29.09.2017 den Rahmenbetriebsplan (vollständig mit Stand vom 16.04.2018) zur 

Planfeststellung vor. Teil des Antrags auf Planfeststellung sind auch Anträge auf Erteilung 

wasserrechtlicher Erlaubnisse zur bauzeitlichen Grundwasserhaltung im Bereich der 

Pumpstation PS 30 sowie in Teilbereichen der Abstoßleitung und zur Einleitung von 

Niederschlagswasser, das auf befestigten Flächen im Bereich der Schieberstation, der 

Molchsende- und der Molchempfangsstation anfällt, in das Grundwasser.  

Die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens erfolgt nach Maßgabe § 1 VwVfG LSA i. V. 

m. §§ 72 bis 78 VwVfG. Im Planfeststellungsverfahren entscheidet die 

Planfeststellungsbehörde gemäß § 19 Abs. 1 WHG auch über die Erteilung wasserrechtlicher 

Erlaubnisse und Bewilligungen. 

Das LAGB ist die zuständige Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde. 

Nach Beendigung der Auslegung der Planunterlagen und Ablauf der Einwendungsfrist wurde 

am 13. und 15.05.2019 der Erörterungstermin im Akademiesaal des Schlosses Hundisburg in 

Schloss 1, 39343 Hundisburg, durchgeführt.  
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Mit Schreiben vom 29.05.2019, zugegangen am 03.06.2019, hat die Vorhabenträgerin die 

Zulassung des vorzeitigen Beginns verschiedener Vorbereitungsmaßnahmen im Rahmen des 

Planfeststellungsverfahrens beantragt.  

Das LAGB hat den vorzeitigen Beginn mit Bescheid vom 30.09.2019 zugelassen und 

wasserrechtliche Erlaubnisse für die bauzeitliche Grundwasserhaltung im Bereich der 

Pumpstation PS 30 und in Teilbereichen der Abstoßleitung sowie zur Einleitung von 

Niederschlagswasser in das Grundwasser im Bereich der Schieberstation, der Molchsende- 

und der Molchempfangsstation mit Bescheiden vom 30.09.2019 erteilt. 

 

A. Zulassung des vorzeitigen Beginns gemäß § 57b Abs. 1 BBergG 

Mit Bescheid des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt vom 30.09.2019 

- Az. 33-05120-4310-20286/2019 - ist der vorzeitige Beginn zur Durchführung verschiedener 

Maßnahmen zur Vorbereitung der Aufhaldung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für 

die Zulassung des Rahmenbetriebsplanes Haldenkapazitätserweiterung II (römisch Zwei) 

Werk Zielitz gemäß § 57b Abs. 1 BBergG zugelassen worden. 

 

Auszug aus dem verfügenden Teil der Zulassungsentscheidung: 

Gemäß § 57b Abs. 1 des Bundesberggesetzes vom 13.08.1980 (BGBl. I S. 1310) zuletzt 

geändert durch Art. 2 Abs. 4 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl I S. 2808) wird auf den 

Antrag vom 29.05.2019 unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zugelassen, dass 

bereits vor einer Entscheidung über die beantragte Planfeststellung des Rahmenbetriebsplans 

zur Haldenkapazitätserweiterung II am Standort Zielitz mit der Ausführung des Vorhabens 

teilweise begonnen werden darf. 

Die Zulassung des vorzeitigen Beginns umfasst: 

 Fällen und Roden der Aufstandsfläche im 1. Bauabschnitt (BA) – bestehend aus den 

Teilabschnitten (TA) 1, 2 und 3.1 – sowie die infrastrukturelle Anbindung des 1. BA auf 

den Flächen gemäß Lageplan „Waldinanspruchnahme“ in Anlage 1 des Antrags, 

 Profilierung des Untergrunds im 1. BA, TA 1, 2 und 3.1 und der 

Baustelleneinrichtungsfläche (BE-Fläche) sowie Herstellung des Systems 

Basisabdichtung im 1. BA auf den TA 1 und 2 auf den Flächen gemäß Lageplan 

„Flächeninanspruchnahme“ in Anlage 2 des Antrags, 

 Errichtung der haldennahen Infrastruktur 1. BA, bestehend aus Pumpstation (PS) 30, 

Halden-Druckleitung PS 30 bis zur Schieberstation, Verbindung der PS30 mit der 

Bestandsanlage, Kabelgraben vom temporären E-Container am Schiebekreuz 

(Knotenpunkt 10), E-Montage von PS 30 bis E-Station Becken 1/2, Nordwest-Zufahrt, 

Haldenumfahrung West, Haldenumfahrung Südost, Zufahrt zur Stapelbeckenanlage, 

bauzeitliche Zuwegung, Einfriedung sowie Bereitstellungsflächen auf den Flächen 

gemäß Lageplan „Flächeninanspruchnahme“ in Anlage 2 des Antrags, 

 Errichtung der Stapelbeckenanlage Friedrichshöhe 1. BA, bestehend aus 
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Schieberstation, Stapelbecken 1 und 2 mit Entnahmebauwerk und E-Station, 

Teilausbau der Beckenumfahrung und Ringleitung mit Einfriedung, provisorische 

Abstoßleitung DN 300 zwischen Schieber- und Molchsendestation, temporäre 

Zaunanlage, Ausbau der bauzeitlichen Zufahrt Friedrichshöhe sowie 

Bereitstellungsflächen für Baustelleneinrichtung und Bauabwicklung auf den Flächen 

gemäß Lageplan „Flächeninanspruchnahme“ in Anlage 2 des Antrags, 

 Errichtung der Abstoßleitung, bestehend aus zwei 4,9 km langen Leitungen C in 

DN 300 und D in DN 200, Freigefälleleitung E mit einer Länge von ca. 600 m in 

DN 400, Elektro- und Datenkabel, Molchsendestation, zwei Bauwerken BW1 und BW4 

zur Tiefpunktentleerung, drei Bauwerken BW2, BW3 u. BW5 zur Be- und Entlüftung, 

Molchempfangsstation einschl. Außenanlagen, Anpassung des Einleitbauwerks in die 

Elbe sowie temporäre Bereitstellungsflächen 1-4 für Baustelleneinrichtungen und 

Bauabwicklung auf den Flächen gemäß Lageplan „Flächeninanspruchnahme“ in 

Anlage 2 des Antrags.  

 

Hinweise zur Zulassungsentscheidung: 

Die Zulassungsentscheidung enthält Nebenbestimmungen. 

Die sofortige Vollziehbarkeit der Zulassungsentscheidung ist angeordnet. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Zulassungsentscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 

beim Verwaltungsgericht Magdeburg in Magdeburg erhoben werden. 

 

B. Erlaubnis zur bauzeitlichen Grundwasserhaltung gemäß §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 

4 u. 5 WHG 

Mit Bescheid des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt vom 30.09.2019 

- Az. 33-05120-4310-20287/2019 - ist die Erlaubnis für die bauzeitliche Grundwasserhaltung 

in Gestalt von Grundwasserentnahme und -weiterleitung im Bereich der Pumpstation PS30 

sowie in Teilbereichen der Abstoßleitung gemäß §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 4 u. 5 WHG erteilt 

worden. 

 

Auszug aus dem verfügenden Teil der Zulassungsentscheidung: 

Der K+S Kali GmbH, Werk Zielitz, wird auf Antrag, Stand 29.09.2017, eingereicht als Anhang 

7.1.3 des Rahmenbetriebsplans für die Haldenkapazitätserweiterung II Werk Zielitz, gemäß 

§§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 4 u. 5 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts 

(Wasserhaushaltsgesetz – WHG) in der Fassung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.12.2018 (BGBl. I S. 1474), die Erlaubnis für die 

bauzeitliche Grundwasserhaltung bestehend aus Grundwasserentnahme und -weiterleitung 
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im Bereich der Pumpstation PS 30 sowie in Teilbereichen der Abstoßleitung mit 

anschließender Einleitung in den Straßengraben/Grenzgraben bzw. die Elbe mit folgenden 

Inhalten erteilt: 

1. Die Grundwasserhaltung wird in folgenden Bereichen zugelassen: 

 Bereiche der Pumpstation PS30, Gemarkung Rogätz, Flur 1, Flurstück 241 

(Flurstück vor Vermessung 118), 

 Bereiche des Rohrgrabens der zu errichtenden Abstoßleitung von Station 

2+650 bis 3+050, Gemarkung Rogätz, Flur 6, Flurstücke 54, 237/58, 240/58, 

58/1, 63/1, 63/2, 72/4, 420 und 304/40 sowie der Baugrube in Station 3+150, 

Gemarkung Rogätz, Flur 6, Flurstücke 72/3 und 72/4, 

 Bereiche des Rohrgrabens von Station 4+525 bis 4+750, Gemarkung 

Rogätz, Flur 5, Flurstücke 1035/71, 1260 (Flurstück vor Vermessung 71/3) 

und 1262 (Flurstück vor Vermessung 10/1) sowie der Baugruben in Station 

4+500 u. Station 4+525, Gemarkung Rogätz, Flur 5, Flurstücke 1035/71, 

1260 (Flurstück vor Vermessung 71/3) und 1262 (Flurstück vor Vermessung 

10/1). 

2. Die Einleitung des im Bereich der Pumpstation PS 30 entnommenen 

Grundwassers über das vorhandene Einleitbauwerk an der Elbe, Elbe-km 352,3 

– linkes Ufer in die Elbe wird zugelassen.  

3. Die Einleitung des im Bereich des Rohrgrabens von Station 2+650 bis 3+050 und 

der Baugrube in Station 3+150 entnommenen Grundwassers über den 

westlichen Straßengraben der Bahnhofstraße / Grenzgraben / Heinrichshorster 

Graben in den Tanger wird zugelassen. 

4. Die Einleitung des im Bereich des Rohrgrabens von Station 4+525 bis 4+750 und 

der Baugruben in Station 4+500 u. Station 4+525 entnommenen Grundwassers 

über das vorhandene Einleitbauwerk an der Elbe, Elbe-km 352,3 – linkes Ufer in 

die Elbe wird zugelassen.  

5. Die Erlaubnis ist befristet vom jeweiligen Baubeginn an den Pumpstationen bzw. 

dem Rohrgraben bis zum jeweiligen Bauende. 

 

Hinweise zur Zulassungsentscheidung: 

Die Zulassungsentscheidung enthält Nebenbestimmungen. 

Die sofortige Vollziehbarkeit der Zulassungsentscheidung ist angeordnet. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Zulassungsentscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 

beim Verwaltungsgericht Magdeburg in Magdeburg erhoben werden. 
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C. Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser gemäß §§ 

8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG 

Mit Bescheid des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt vom 30.09.2019 

- Az. 33-05120-4310-20288/2019 - ist die Erlaubnis für die Einleitung von 

Niederschlagswasser in das Grundwasser im Bereich der Schieberstation, der Molchsende- 

und der Molchempfangsstation gemäß §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG erteilt worden. 

 

Auszug aus dem verfügenden Teil der Zulassungsentscheidung: 

Der K+S Kali GmbH, Werk Zielitz, wird auf die Anträge, Stand 23.02.2018, eingereicht als 

Anhänge 7.1.4.1 – 7.1.4.3 des Rahmenbetriebsplans für die Haldenkapazitätserweiterung II 

Werk Zielitz, gemäß §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des 

Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) in der Fassung vom 31.07.2009 (BGBl. I 

S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.12.2018 (BGBl. I S. 1474), die 

Erlaubnis für die Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser im Bereich der 

Schieberstation, der Molchsendestation und der Molchempfangsstation mit folgenden Inhalten 

erteilt: 

Die Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser erfolgt im Bereich des 

Grundwasserkörpers OT 5 „Zielitzer Haldengebiet“. Die Einleitung wird nur in folgenden 

Bereichen zugelassen: 

 Bereich der Nebenflächen der Schieberstation westlich der Stapelbeckenanlage 

Friedrichshöhe, Gemarkung Rogätz, Flur 1, Flurstücke 235, 231, 232 und 9/17, 

 Bereich der Nebenflächen der Molchsendestation südlich der 

Stapelbeckenanlage Friedrichshöhe, Gemarkung Rogätz, Flur 1, Flurstücke 44/5 

und 223, 

 Bereich der Molchempfangsstation bei km 4,9 der Abstoßleitung im Bereich des 

Klärwerkes Rogätz, Gemarkung Rogätz, Flur 5, Flurstück 1262 (Flurstück vor 

Vermessung 10/1). 

 

Hinweise zur Zulassungsentscheidung: 

Die Zulassungsentscheidung enthält Nebenbestimmungen. 

Die sofortige Vollziehbarkeit der Zulassungsentscheidung ist angeordnet. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Zulassungsentscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 

beim Verwaltungsgericht Magdeburg in Magdeburg erhoben werden. 
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Hinweise zur Auslegung der Entscheidungen gemäß A. – C.: 

Jeweils eine Ausfertigung der Zulassungsentscheidungen mit einer Ausfertigung der den 

Entscheidungen zu Grunde liegenden Unterlagen liegen in den nachstehend aufgeführten 

Auslegungsstellen vom 25.11.2019 bis zum 09.12.2019 (jeweils einschließlich) zu folgenden 

Zeiten zur Einsicht aus: 

 Landeshauptstadt Magdeburg, Baudezernat, Stadtplanungsamt, im Raum 627 

(6. Etage), An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg: 

Montag: 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

Dienstag: 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr 

Mittwoch: 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

Donnerstag: 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

Freitag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Die Zulassungsbescheide können mit Beginn der Auslegung zusätzlich im Internet über 

www.lagb.sachsen-anhalt.de/service/bekanntmachungen aufgerufen werden. Maßgeblich ist 

jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Zulassungsbescheide. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gelten die Entscheidungen den Betroffenen sowie 

denjenigen gegenüber, denen Rechtsbehelfe nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz 

zustehen, als bekannt gegeben. 

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können die Entscheidungen auch einzeln bis zum 

Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von denjenigen, denen Rechtsbehelfe nach dem Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetz zustehen und denjenigen, denen die Entscheidung bekannt zu geben 

war, beim Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, Köthener Straße 38, 

06118 Halle, schriftlich oder elektronisch angefordert werden. 

Diese Bekanntmachung ist im Internet unter www.lagb.sachsen-

anhalt.de/service/bekanntmachungen/ abrufbar. 

Magdeburg, den 23.10.2019 

 
gez. 

Dr. Trümper       Landeshauptstadt Magdeburg 

Oberbürgermeister        Dienstsiegel 

 

 

Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 

 

Magdeburg, den 23.10.2019 

 
gez. 

Dr. Trümper       Landeshauptstadt Magdeburg 

Oberbürgermeister        Dienstsiegel 
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Verlegung des Wochenmarktes Alter Markt in den Nordabschnitt Breiter Weg 

vom 05. November bis 31. Dezember 2019  

anlässlich der Durchführung des Weihnachtsmarktes 

Hiermit wird gemäß § 2 Absatz 3 der Wochenmarktordnung der Platz des Wochenmarktes „Alter 
Markt“ abweichend von § 2 Absatz 2 der Wochenmarktordnung in Verbindung mit der Nummer 1 
Buchstabe a der Anlage 1  

vom 05. November bis 31. Dezember 2019 
wie folgt festgelegt: 

Nordabschnitt Breiter Weg (beidseitig) 

Westseite: ab Julius-Bremer-Straße bis Krökentor 

Ostseite:   ab Julius-Bremer-Straße bis Große Steinernetischstr. 

Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Landeshauptstadt Magdeburg als bekannt gegeben. 

Begründung 

Vom 25. November bis zum 31. Dezember 2019 wird der Weihnachtsmarkt in vertrauter Tradition 
und neuem Lichterglanz den Alten Markt in ein weihnachtliches Treiben mit festlichem Ambiente 
verzaubern. 
Der Alte Markt als zentraler Punkt aber auch die attraktiven Umfeldaktionen laden sowohl die 
Magdeburger als auch die Besucher unserer Stadt zu einem stimmungsvollen und familien-
freundlichen Weihnachtsbummel ein.  

Bedingt durch die umfangreichen Auf- und Abbauzeiten wird eine Verlegung des Wochenmarktes 
bereits ab dem 05. November 2019 erforderlich. 

Die Öffnungszeiten werden durch die Verlegung nicht berührt. 

Der Wochenmarkt steht ab dem 02. Januar 2020 wieder auf dem Alten Markt zur Verfügung. 

Der Veranstalter des Wochenmarktes, die Magdeburger Weiße Flotte GmbH, ist mit diesen 
Verlegungen einverstanden und verzichtet für die oben genannten Zeiträume auf die Nutzung des 
Alten Marktes.  

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg, schriftlich, in 
elektronischer Form oder zur Niederschrift der Urkundsbeamtin oder des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden.  

Die Klage muss die Klägerin oder den Kläger, die Beklagte oder den Beklagten sowie den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und die angefochtene 
Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Falls die Klage schriftlich oder zur 
Niederschrift erhoben wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften beigefügt werden, 
dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können.  
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Falls die Klage in elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente nach 
Maßgabe von § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und der nach § 55a Absatz 2 Satz 2, 
Absatz 4 Nummer 3 VwGO erlassenen Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach 
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) einzureichen.  
 
 
Magdeburg, 10.10.2019 
 
i.A. 
 
 
Ehlenberger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez.       Landeshauptstadt Magdeburg 
Dr. Trümper                   - Dienstsiegel - 
Oberbürgermeister 
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